
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1952/9/3 1Ob673/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.1952

Norm

WiederherstellungsG (Rechtspflege) ArtIX §7 Abs3

ZPO §161

Rechtssatz

Keine Unterbrechung von Verfahren, in denen Revisionen nach Art IX § 7 Abs 3 WiederherstellungsG nunmehr dem

OGH vorgelegt werden (Leipziger Akten).

Entscheidungstexte

1 Ob 673/52
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